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Saisonarbeitskräfte / 

Jahresbericht „Saisonarbeit in der Landwirtschaft“ 2025 der Initiative Faire Landarbeit  

 

Liebe Mitglieder, 
 

die Initiative Faire Landarbeit hat ihren Bericht „Saisonarbeit in der Landwirtschaft“ für das Jahr 

2025 veröffentlicht (Anlage a)). Unser Sozialpartner, die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-

Umwelt (IG BAU), die zu den 23 Organisationen der Initiative zählt, hat hierzu am 27. März 

2026 die beiliegende Pressemeldung (Anlage b) veröffentlicht.  
 

Inhaltlich ähnelt der Jahresbericht 2025 den Berichten der Vorjahre. Hauptthema sind in die-

sem Jahr die zum 1. Januar 2025 in Kraft getretenen Regelungen zur sozialen Konditionalität 

bei den Agrardirektzahlungen. Weiter werden erneut zu lange Arbeitszeiten und zu hohe Mie-

ten für die Unterkünfte beanstandet. Zudem wird in dem Bericht Stellung zur Forderung des 

„Bauernverbandes“ nach einer Sonderregelung beim Mindestlohn für Saisonkräfte bezogen, 

die wenig überraschend unter Bezug auf das Ergebnis der Prüfung des Bundeslandwirtschafts-

ministeriums im Sommer 2025, als verfassungs- und unionsrechtswidrig abgelehnt wird. Prof. 

Dr. Pickers Gutachten zur Zulässigkeit eines Mindestlohnabschlags für Saisonarbeitskräfte in 

der Landwirtschaft ist in dem Bericht nicht berücksichtigt. Auf die gemeinsame Pressemeldung 

des Gesamtverbandes sowie der weiteren beteiligten Verbände nach Vorstellung des Gutach-

tens in der Pressekonferenz am 17. März 2026 hat die IG BAU die als Anlage c) beigefügte 

Pressemeldung veröffentlicht und erneut bekräftig, dass eine Sonderregelung rechtlich unzu-

lässig sei.  
 

Im Bericht werden sechs Forderungen erhoben, die zum Teil den Forderungen der Vorjahre 

entsprechen.  

Im Einzelnen wird gefordert: 
 

 Faire Bezahlung von Saisonbeschäftigten – ohne Ausnahmen! 

 Die soziale Konditionalität muss erhalten bleiben und gestärkt werden. 
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 Das Mindestlohngesetz und das Arbeitszeitgesetz müssen in die soziale Konditionalität 

in Deutschland einbezogen werden. 

 In der Landwirtschaft muss das verbindliche Mindestziel für Kontrollen erreicht werden. 

 Alle Saisonbeschäftigten müssen sozialversichert sein. 

 Arbeitgeber*innen müssen gute Unterkünfte kostenlos zur Verfügung stellen. 

 
 

Der Bericht kann auch unter  

https://igbau.de/Binaries/Binary22720/2026-PM-06-Saisonbericht-2025.pdf 

heruntergeladen werden. 

 

Der Gesamtverband der Deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände e.V. 

hat am 27. März 2026 mit der als Anlage d) beigefügten Pressemeldung reagiert. 

 

 
Ihr Team vom WLAV 
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Pressemeldung vom 27. März 2026 
 

Saisonarbeit – Landwirtschaft weist Pauschalverurteilung zurück 

Stellungnahme zur Pressemeldung der IG BAU vom 27.03.2026 und dem Bericht der Initia-

tive Faire Landarbeit „Saisonarbeit in der Landwirtschaft – Bericht 2025“ 

 

 

Zur heutigen Pressemeldung der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt und dem Jahresbericht „Sai-

sonarbeit in der Landwirtschaft“ der Initiative Faire Landarbeit erklärt Hans-Benno Wichert, Präsident des 

Gesamtverbandes der deutschen Land- und Forstwirtschaftlichen Arbeitgeberverbände e.V. (GLFA): 

 

„Die im Bericht genannten Missstände in einzelnen Betrieben nehmen wir sehr ernst. Gleichzeitig weisen 

wir aber Pauschalverurteilung und Stigmatisierung einer ganzen Branche entschieden zurück. Der Bericht 

führt wie in jedem Jahr Einzelfälle an, ohne belastbare Aussagen über deren tatsächliches Ausmaß zu tref-

fen. Stattdessen wird ohne valide Datengrundlage suggeriert, Verstöße kämen „oft“ vor und beträfen 

„viele“ Beschäftigte. 

Klar ist: Verstöße gegen arbeits- und sozialrechtliche Vorschriften müssen konsequent verfolgt und sankti-

oniert werden. Dafür bestehen bereits heute umfassende gesetzliche Regelungen und wirksame Sankti-

onsmöglichkeiten. Insbesondere Verstöße gegen das Mindestlohngesetz sind mit hohen Bußgeldern be-

legt, so dass diese nicht mit zusätzlichen Sanktionen bei den Agrarförderungen im Rahmen der sozialen 

Konditionalität belegt werden müssen.“ 

 

Weiter führt der GLFA aus:  

Verbesserungen im Arbeitsschutz könnten durch eine bundesweite Übertragung von Aufgaben des Ar-

beitsschutzes auf die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) erreicht wer-

den. So könnten Missstände im Arbeitsschutz schneller und effizienter aufgezeigt und behoben werden – 

zum Schutz der Beschäftigten und Vermeidung anhaltender Verstöße. 

 

Mit Blick auf die Arbeitsbedingungen ist festzustellen, dass ein zunehmender Leistungsdruck bei Saison-

kräften vor allem Folge der erheblichen Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns bei gleichzeitig starkem 

Wettbewerbsdruck durch im Ausland zu niedrigeren Löhnen produzierte Erzeugnisse ist. Vor diesem Hin-

tergrund setzen wir uns gemeinsam mit weiteren Verbänden der grünen Branche für einen differenzier-

ten Mindestlohnansatz ein. Ein kürzlich vorgestelltes Gutachten des renommierten Arbeitsrechtlers Prof. 

Dr. Christian Picker (Universität Tübingen) hat bestätigt, dass ein moderater Mindestlohnabschlag für Sai-

sonarbeitskräfte nicht nur verfassungs- und unionsrechtlich zulässig, sondern gegebenenfalls sogar gebo-

ten ist. Ein solcher Abschlag würde es den Betrieben auch wieder ermöglichen, leistungsschwächere Ar-

beitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu beschäftigen.   

 

Zudem gilt: Nicht jede im Bericht kritisierte Arbeitszeitgestaltung ist unzulässig. Tarifverträge ermöglichen 

in der Landwirtschaft saisonale Abweichungen von den gesetzlichen Höchstarbeits- und Mindestruhezei-

ten.   

Auch bei den Unterkunftskosten muss differenziert werden. Mietwucher ist nicht akzeptabel. Aber eine 

Miete oberhalb der Sachbezugswerte ist angesichts der oft deutlich höheren Kosten der Betriebe für die 

Unterkünfte sowie für Nebenkosten wie Wasser, Abwasser, Strom, Heizung, Müllgebühren oder auch für 
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die Reinigung der Gemeinschaftsunterkünfte nicht zu beanstanden. Eine kostenfreie Gestellung der Un-

terkunft steht angesichts der wirtschaftlichen Lage der Betriebe und den umgekehrt deutlich gestiegenen 

Löhnen für Saisonkräfte völlig außer Frage.   

   

Die im Bericht geschilderten Fälle geben auch keinen Anlass, die versicherungsfreie kurzfristige Beschäfti-

gung abzuschaffen oder für kurzfristig beschäftigte Saisonkräfte eine gesetzliche Krankenversicherungs-

pflicht einzuführen. Durch die gesetzliche Unfallversicherung und private Gruppenkrankenversicherungen, 

die die Arbeitgeber für die Saisonkräfte abschließen, sind die Beschäftigten während ihrer Arbeit in 

Deutschland bei Erkrankungen und Unfällen ausreichend abgesichert. Die Versicherungen sind auf die Be-

darfe der ausländischen Saisonkräfte ausgerichtet und beinhalten neben der 100%-igen Kostenüber-

nahme einer notwendigen ärztlichen ambulanten und stationären Heilbehandlung – anders als die gesetz-

liche Krankenversicherung – z. B. auch die Kosten eines Krankenrücktransports in die Heimat. Die im Be-

richt geschilderten Problemfälle resultieren in der Regel auf individuellen Fehlern, nicht auf strukturellen 

Defiziten. Nennenswerte Rentenanwartschaften können bei einer versicherungspflichtigen Saisonbeschäf-

tigung nicht aufgebaut werden – auch nicht, wenn die nun erlaubten 90 Arbeitstage voll ausgeschöpft 

werden, was abzuwarten bleibt. 
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